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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

Frage 1: Warum wird die dringend notwendige „vor-

läufige“ Baustellen-Lichtsignalanlage an der Kreuzung 

Hultschiner Damm / Rahnsdorfer Straße, bis zu einer 

Endgültigen Lösung, von der Verkehrslenkung Berlin 

nicht realisiert? 

 

Antwort zu 1: Eine zeitlich vorgezogene provisorische 

Ausführung der Lichtzeichenanlage (LZA) kann aufgrund 

der baulichen Bedingungen nicht erfolgen. Die Anord-

nung der LZA an diesem Knoten ist aufgrund der sich 

hier kreuzenden Ströme unterschiedlicher Verkehrsarten 

(wie z.B. die Straßenseite wechselnde Straßenbahnen und 

aufgrund der querenden Fußgänger) erfolgt. Vorausset-

zung zur Realisierung ist ein erheblicher dauerhafter Stra-

ßenumbau. Die vorhandene Verkehrsführung kann mit 

einer provisorischen LZA nicht verkehrssicher geregelt 

werden. Lediglich für die Fußgänger wäre theoretisch 

eine vorübergehende signaltechnische Lösung in Höhe 

des südlichen Zugangs zur Straßenbahnhaltestelle 

„Rahnsdorfer Straße“ denkbar. Diese würde dann aber 

soweit abgesetzt vom eigentlichen Knoten Hultschiner 

Damm / Rahnsdorfer Straße errichtet werden müssen, 

dass sie sich nicht mehr in der eigentlichen Wegebezie-

hung der Fußgänger befinden würde. Das gewünschte 

Ziel würde durch diese Maßnahme nicht erreicht. Der 

Haltestellenzugang liegt auf ‚freier Strecke‘ außerhalb des 

Knotenpunktes. Hier ist die Straßenführung des Hultschi-

ner Damms geradlinig und sehr gut einsehbar. Es ergeben 

sich immer wieder ausreichend große Lücken im Fahr-

zeugstrom, die ein Queren der Fahrbahn für zu Fuß Ge-

hende ohne besondere Gefährdungen ermöglichen. Eine 

Verbesserung der Situation am Knotenpunkt Hultschiner 

Damm/Rahnsdorfer Straße ist ohne einen vorherigen 

Straßenumbau und insbesondere ohne das Herstellen einer 

Entwässerung durch den bezirklichen Straßenbaulastträ-

ger, als Voraussetzung für die Umsetzung der bereits 

angeordneten Lichtzeichenanlage, nicht möglich. 

Frage 2: Wie begründet die Verkehrslenkung Berlin 

diese Verweigerung, bezüglich der im Kinderstadtplan 

Mahlsdorf-Süd, als besonders gefährdet für Kinder be-

zeichneten Kreuzung? 

 

Antwort zu 2: Die provisorische Lösung einer LZA ist 

aus den zu Antwort 1 dargelegten Ausführungen 

schlichtweg nicht realisierbar. Mit dem Bau der angeord-

neten Lichtzeichenanlage wird es an dieser Kreuzung eine 

sichere Querungsmöglichkeit auch für Kinder geben. 

Darüber hinaus zeigt der Kinderstadtplan keine objektiv 

konfliktbehafteten Stellen auf, sondern spiegelt lediglich 

das subjektive Empfinden von Einzelpersonen wieder. 

Der im Kinderstadtplan enthaltene Hinweis soll die Eltern 

und deren Kinder sensibilisieren, an diesem Verkehrskno-

ten besonders vorsichtig und aufmerksam zu sein. Dies 

bedeutet auch, dass die Eltern gegebenenfalls auch andere 

Wegebeziehungen in Betracht ziehen sollten, wenn sie 

ihren Kindern an dieser Stelle eine Überquerung der Stra-

ße nicht zutrauen. Bei der Prüfung von straßenverkehrs-

behördlichen Maßnahmen werden die Hinweise des Kin-

derstadtplans berücksichtigt, sie bilden jedoch keine ab-

schließende rechtliche Grundlage für Beurteilungen durch 

die Straßenverkehrsbehörde Verkehrslenkung Berlin 

(VLB). Die VLB hat im Ergebnis der Prüfung, wie vor-

stehend beschrieben, gleichwohl Handlungsbedarf er-

kannt und als straßenverkehrsbehördlich ‚stärkste‘ Maß-

nahme eine Lichtzeichenanlage angeordnet, unter ande-

rem auch als Hilfe für querende Fußgänger.  
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Frage 3: Wie sollten Alternativen in diesem Kreu-

zungsbereich bei nicht Einrichtung einer Lichtsignalanla-

ge aussehen? 

 

Antwort zu 3: Da eine LZA immer die höchste Ver-

kehrssicherheit für alle am Verkehr Teilnehmenden bietet 

und diese Maßnahme bereits angeordnet wurde, sind 

alternative Maßnahmen entbehrlich. 

 

  

Berlin, den 07. April 2017 
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